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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §77 Abs1;

GewO 1994 §79 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Au5agen dürfen nur gegenüber dem Inhaber der Betriebsanlage vorgeschrieben werden. Au5agen, die auf eine

Anordnung straßenpolizeilicher Maßnahmen (auf ö<entlichen Verkehrs5ächen) abzielen, sind nicht zulässig. Es darf

dem Anlageninhaber - mangels entsprechender Sanktionsmöglichkeit - auch keine Verp5ichtung auferlegt werden, für

die Einhaltung von Au5agen durch Lieferanten Sorge zu tragen, da derartige Au5agen nicht geeignet wären,

Gefährdungen oder Belästigungen der Nachbarn zu vermeiden (hier: Nächtliche Anlieferung durch Groß-LKW bzw

Sattelschlepper; Hinweis E 23.5.1989, 87/04/0193 ua).
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